
Antrag der Verbandsvertreter Nico Skiba, Christian Geier, Gerd-Holger Golisz, Dirk 

Spiewok, Heiko Böhringer 

zur 68. Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes 

Westmecklenburg am 30.11.2022 

Festlegung von Teilflächenzielen für die Ausweisung von Windenergie an Land 

orientiert an den Flächen der zu den 4 Planungsregionen in Mecklenburg-

Vorpommern gehörenden Gebietskörperschaften 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes WM möge 

beschließen:  

1. Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter werden beauftragt, bei der 
obersten Landesplanungsbehörde, hier dem zuständigen Minister für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Tourismus und Arbeit, dem Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, 
ländliche Räume und Umwelt und der Ministerin für Wissenschaft, Kultur-, Bundes- 
und Europaangelegenheiten einzufordern, dass die gem. § 3 Abs. 2 Nr. 2 WindBG 
durch das Land festzulegenden Teilflächenziele innerhalb des Landes für die für 
Mecklenburg-Vorpommern zu erreichenden Flächenbeitragswerte von 1,4% der 
Landesfläche bis zum 31.12.2027 und von 2,1% der Landesfläche bis zum 
31.12.2032 für die jeweiligen Planungsregionen und innerhalb dieser gesondert für 
jede zur Planungsregion gehörige Gebietskörperschaft anteilig nach der jeweiligen 
Fläche der Gebietskörperschaft bestimmt werden. 

2. Der Verbandsvorsitzende informiert die Verbandsvertreter schriftlich unmittelbar 
nach dem Stattfinden entsprechender Verhandlungsgespräche über erste 
Ergebnisse bzw. Tendenzen.  

  
 
Begründung: 

Die Begründung wird nachgereicht. 

 


